
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/11/4 2Ob490/59,
3Ob33/55, 8Ob1666/91 (8Ob642/91),

2Ob128/11d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1959

Norm

JN §29

JN §104 F

ZPO §235 A

Rechtssatz

Führt die angestrebte Klagserweiterung zu einer verzichtbaren Unzuständigkeit des Prozessgerichtes, so kann die vom

Beklagten aus diesem Anlass erhobene Unzuständigkeitseinrede nur die Nichtzulassung der Klagserweiterung, nicht

aber auch die Zurückweisung der ursprünglichen Klage nach sich ziehen.
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